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Juli 1944 XVII. Jahrgang Nr. 7

DERFOURIER
OFFIZIELLES ORGAN DES SCHWEIZ. F O U R I E R V E R B A N D E S

Wann kommt für den Fourier die Entlastung

Von Zeit zu Zeit erhalten wir aus unserem Leserkreis Zuschriften über die
gegenwärtige Arbeitsüberlastung der Rechnungsführer, denen man früher einen
Gehilfen zubilligte, dann aber in den meisten Einheiten wieder wegnahm. Wir haben
bisher nur die wenigsten dieser Meinungsäusserungen in unserem Organ veröffent-
licht und viele, welche nicht immer in sehr sachlichem Ton gehalten waren, zurück-
gewiesen. Darüber, dass hier in der Tat eine Notlage besteht, darf man sich
nicht hinwegtäuschen. Wenn wir den Ausführungen eines geschätzten Mitarbeiters
und langjährigen Mitgliedes der Redaktionskommission Raum gewähren, so tun
wir es nicht, um eine Polemik zu entfachen, sondern um erneut auf einige Probleme
hinzuweisen, welche einer Lösung in diesem oder jenem Sinne bedürfen. Der
offene Artikel von Fourier M. Riess entspricht sicher der Stimmung und Ansicht

Jeder von uns hat in letzter Zeit feststellen können, sei es durch Aussprachen
unter Gradkameraden im Dienst oder auch ausser Dienst, dass sich die seit dem
Aktivdienst anhaltende Überbeanspruchung des Fouriers auf seine Arbeitsfreudig-
keit ungünstig auszuwirken beginnt. Gewiss ist, dass jeder pflichtbewusste Fourier
gewillt ist, auch unter der heutigen starken Belastung nach wie vor für seinen

Dienstzweig das Bestmöglichste zu leisten. Aber was nützt sein Wille, wenn er den
Eindruck erhält, dass zu seiner Entlastung selten durchgreifende Massnahmen an-
geordnet werden.

Als bereits im ersten Jahre unseres Aktivdienstes die Belastung des Rech-

nungsführers bedeutend zugenommen hatte, konnte der Fourier sich meistens auf
die aus dem W. K. nachgezogene Büroordonnanz stützen. In der zweiten Hälfte
des Jahres 1940 wurde ergänzend angeordnet, dass für jede Einheit ein

Fouriergehilfe ausgebildet werden soll. Durch diese Massnahme wurde ermöglicht,
dass auch der Fourier nach langem ununterbrochenem Aktivdienst endlich Urlaub
nehmen konnte. Dieser Zustand sollte aber nicht lange dauern, denn als sich ein
Mangel an Rechnungsführern, einerseits durch die Aufstellung neuer Einheiten und
anderseits durch vermehrten Bedarf in Stäben, bemerkbar machte, wurde bereits
im Herbst 1942 verfügt, dass in den Inf. Kp., bei den leichten Truppen, bei der
Artillerie etc. pro Einheit nur noch ein einziger ausgebildeter Rechnungsführer
Dienst leisten darf. Durch die Abkommandierung des ausgebildeten, mit dem

Rechnungswesen vertrauten Gehilfen, wurde dem Einheitsfourier wieder die ganze
administrative Arbeit aufgebürdet. Es wurde jeder Einheit selbst überlassen, zur
Entlastung des Fouriers einen neuen Stellvertreter heranzubilden. Wo einem

Rechnungsführer nicht möglich ist, einen geeigneten Ersatz zu finden, wird der

von Fourier Max Riess, Zürich

eines grossen Teils der Fouriere. Die Redaktion.
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